Landgericht Miinchen I

'Lenbachplatz 7 80316 Munchen

Az: 4HK O 21648/00

Vegkﬁndet m 25.1.2001
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Gesébﬁftsstelle
IM NAMEN DES VOLKES!

URTEIL

In dem Rechtsstreit -

- Kla&gerin -

Prozeﬁbevollméchtigte:

gegen

- Beklagter -
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= Beklagter -

ProzefRbevollmdchtigte:

wegen Forderung
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erlaf3t das Landgericht Munchen I, 4. Kammer fur Handelssachen,
durch Vorsitzenden Richter am Landgerlcht Dr. Wolf,
'Handelsrichter GeiRler und Handelsrichter Hauck aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 25.1-.2001 folgendes

Endurteil:

I. . Die Beklagten werden gesamtschuldnerlsch verurtellt far
die Klagerin an die s : R e R S
DM 1.633,80 zu zahlen.

Hinsichtlich des dariber hinaus geltend gemachten
Zinsanspruchs wird dle Klage abgew1esen

II. Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstrelts zu
tragen. :
IIT. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. _
Die Beklagten kénnen die Vollstreckung durch Sicherheits-
" leistung in Hdhe von DM 2.000,-- abwenden, wenn zuvor dle

Klagerln Slcherhelt in glelcher Hohe leistet.
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Tatbestand: :

Die Klagerin entwickelt und vermarktet Software, ;insblesondere grafische
Systo‘me. Bereits seit Mitte "der SOi'ger—Jahre v_ennérktet sie ,,Explorere-
Soft\;vare. Sie ist Inhaberin' der am 22709,1995 .angemeldeten und am
17..11.19'95 -eingetragenen : déutschen Marke ,,Explofef“ und einer

identischen Gemeinschaftsmarke.

" Die .Beklagtenvsind als - Gesellschafter der Firma Nett Work BGB-
'Gesellschaft- Inhaber der Internet-Domain ,,nett-work.de. Unter dieser

Domain bieten die Beklagten diverse Software zum D.ownload an.’

Am 19.;1>1 1999 befand sich auf der betreffenden Seite ein Angebot der
L FTP-Explorer®-Software (Bildschirmausdruc_k Anlage K 4). "

- Die Beklaoten Wurden von der Klagerm mit Schreiben vom 08.12. 1999
abgemahnt und | gaben am  14.12. 1999 ~die geforderte
‘Uﬁterlassungserkléirung ~ab. Die beigefiigte * Kostenrechnung ‘vom

08.12.2000 bezahlten sie nicht.

Die. Kléigérin tréigt vor,b die Abmahnung sei .bere‘chtigt gewesen. ,,FTP-
EXPLORER* sei rhit ,,Explorér‘; VerWechslungsfeihi da ,‘,FTP“ rein
beschrelbend sei und ,,Fﬂe Transfer Protocol“ bedeute Der Begnff
,,Explorer allein habe in diesem Zusammenhang keine eindeutige
Bedeutung und besitze damit Kennzelchnungskraft. Auberdem bestehe
) Wareﬁidentitéit. Die Beklagten Wiirden auch fir Links haften.
Die Beklacrtén schuldeten ihr Ersatz. der Abmahnkosten aus
Geschaftsﬁlhrung ohne Auftrag. Ein Gegenstandswert von DM 100.000.--

sei im vorliegenden Fall angemessen.
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- Aus- d1esem errechneten sich - d1e Abmahnkosten m1t einer 7,5/10-
Geschaftsgebuhr gem §§ 11,118 I 1 BRAGO mlt DM 1.593,80 zuzughch
Auslagenpauschale in Hohe von DM 40,00.

Die Klicerin beantragt daher:

Die Beklagten wérderi. gesamtschuldnerisch verurteilt, fur die

Kligerin an dle— DM 1.633,80 zuzuOhch

5 % Zinsen p.a. ab 29.11. 2000 zu zahlen.

Die Beklagten beantragen
Klageabweisung.

Die Bcklagten sind der An51cht das E1stellen und Anbletcn emer Lmk—
Sammlung auf ihren Websites stelle kem Handeln im geschafthchen ‘
| - Verkehr im Sinne des Markenrechts dar. Auch hitten die Beklagten denv
Absatz eigener Produkte durch das Angebot der Link—vSammlung nicht
feststellbar fordern konnen. - o '
Auch”sei am 19.11.1999 die Link- Sammlung tiber die normale Intern)et—_ |
Adresse der Beklagten ‘nicht mehr anwahlbar gewesen, so dass eine
© Storung nicht eingetreten sei. ":
" Die Beklagten bestreiten eine schutzrechtserhaltende Benutzung der Marke
EXplorer durch die Kldgerin.
SchlieBlich bestehe keine Verwechslungsgefahr der Begriff ,,Explorer sei
| rein beschreibend, Zelchen— und Produktahnhchkelt bestlinden nicht.
Auch nach dem TDG seien die Beklaoten nlcht Verantworthch als Anbieter
fir fremde Inhalte.
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Wegen des Parteivorbringens im iibrigen wird auf die gewechselten
Schriftsdtze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom

25.01.2001 Bezug genommen. ‘

EntscheidunﬁSgrﬁnde:

'Di_e Klage ist zuléissig und begrundet.

Der Klédgerin steht der geltend gemachte Freistellungsanspruch aus

Geschéftsfithrung ohne Auftrag gemdl §§ 683 I, 677, 670, 257 BGB zu.

ay

Die Klégerin hatte gegen die Beklagten einen Unterlassungsanspruch gem.

§ 14 II 2, V MarkenG wegen der zwischen den sich gegeniiberstehenden

Kennzeichnungen vorhandenen Verwechslungsgefahr:

-~ Der Bezeichnung ,,Explorer“ “kommt fiir die Waren, die im

Warenverzeichnis der Klager/narke, aufgefiihrt ;sind, Datenverarbeitungs-
gcréité und -‘Programme, keine eindeutige Bedeutung»iu,. Sie ist daher
nicht rein beschreibend, sondern besitzt Kennzeiéhnungskraft.

Die Beklagten benutzen die Bezéiclhnung'-"';;‘FTP—Explbrer“ ebenfalls fiir

Software und damit fiir identische Waren. -

Es liegt auch ein Handeln im geschéftlichen Verkéhr vor, da der Begriff
des geschiftlichen Verkehrs weit auszulegen ist. ‘Erfasst wird jede

selbstdndige, wirtschaftlichen Zwecken folgende Tatigkeit, in der eine
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‘der Teilnahme am‘Efwerbsle_ben'folgende" Tatigkeit zum Ausdruck kommt. |

Darauf, dass unentgeltlich gehandelt wurde, kommt es nicht an.

‘Die streltcegenstandhche Zeichenverwen_dUﬁg st auch  eine
markenrechthch relevante kehnzeiéhenméﬁige Benutzun0 - Die
Bezelchnung wird nicht als Angabe tiber Merkmale oder E1Oenschaften
einer Software benutzt, sondern d1ent als Hmwels auf die betriebliche

Herkunft.

' Die‘ Beklagten haften fir das Link, da es sich insoweit um eigene Inhalte
gem. § 5 vas'. ‘1 TDG handelt. Wird auf einer Homepage der
- streitgegensténdliche Programmname im Quelltext eingebunden, handelt
" es sich nicht um fremde Inhalte. Insoweit ist zu différenzieren zwischen
den fremden Inhalten, auf die V.erwie‘sen wird, un'd.dem eigentlichen Link.
Das TDG gilt fir Inhalte nicht aber flir tltel— oder markenrechthche

Bezelchnungen

Die ‘Bezeichnunge"n’ »EXPLORER® und ,,FTP-EXPI.JORER_“’ s_ind n
erheblichem MaBe dhnlich, wobei der priagende Teil der von den Beklagten
benutzten Kennzeichnung ,;Ekplorer“ ist, da der Bestandteil ,,FTP* -
lediglich‘ fur | ,File Transfer Protocol“-steht und damit rein beschreibenden

Charakter hat.
(2)
Die Klagerin bgnutzt‘:ihre Marke ,,Explorer* auch rechtserhalten.
Die Klagerin hat auf das Bestreiten der Beklagten sc_hliiséig vorgetragen,

dass die Vorlauferfirma der Kléigerih erstmalig 1986 unter der kldgerischen

Bezeichnung eine Software auf den Markt gebracht hat.
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Ab 1991 Wurde Linter ~ der Bezeichnung Explorer . II ein
| Dokumentenarch1v1erungssystem auf den ‘Markt gebracht welches n
unterschledhchsten Bereichen Anwendung findet. ‘
Im aktiven Vertrieb befinden 51ch heute noch die Wmdows Anwendungen
Explorer und Explorer II Hlermlt erwu'tschaftete die Klagerm im Jahr
1999 einen Gesamtumsatz von 5,1 Mio. DM. |

3)

Auch ist § 23 Nr. 2 MarkenG nicht einschié{gig;' Qiése Vorschrift gestattet
den beschreibenden Geb}rau"ch, der nicht identisch mit einer Benutzung der
Marke ist. Das Freihaltebediirfnis der Allgerﬁeinhéit, dem § 23 Nr. 2
MarkenG Rechnung tragen ‘soll, umfasst ‘nur den Gebrauch ciner
Bezeichnung in  ihrer Eig_e’n'sch_aift_ als - Beéchaffenheits- oder )
Bestimmungsangabe oder zu ahdéren, éihnlicheﬁ'Warénbeschreib‘e‘ndenv‘
~Zwecken, nichf: auch den Gebrauch zu  Zwecken des Betrieblicheﬁ
Herkunftshinweises. Auf das Freihaltebedtirfnis kann sich nicht berufen,

wer seinerseits den freizuhaltenden Begriff zeichenmiflig gebraucht.

).

Die Kldgerin war berechtigt, ‘di:e Bekiagten‘ abzumahnen. Eine
Obliegenheit, den Verletzter erst durch ein Schreiben, das noch keine
formliche Abmahnung darstellt, auf seinen  VerstoB ‘aufmerksam zu

| machen, besteht im gewerblichen Rechtsschutz nicht.
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Dass ein begriindete Abbmahnung gegeniiber dem Abgemahnten eine
Geschiftsfiihrung  ohne  Aufirag .dar_stell,_t,' SO dass die hierfur
aufgewendeten Kosten nach §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB zu erstatten sind,

ist in standiger Rechtsprechung anerkannt.

(6)

‘Der Anspruch ist auch der Hohe nach gerechtfertigt.

Ein Streitwert von DM 100.000.-- ist bei Markenverletzungs-
angelegenheiten bei blei/ner benutzten Marke an der unferen Grénze
angesmdelt Eine Geschaftsgebuhr in Hohe der Mlttelcrebuhr von 7,5/10 ist

| als ancemessen anerkannt . _ 7

Da die Kldgerin die geltend gemachten Anwaltskosten noch nicht bezahlt
hat, kann sie gem.. § 25:7 BGB Freistell_;ing von dieser Forderung
verlangen. Nicht jedoch steht der‘Kl‘a.gerin Bei einefn Anspruéh der nicht |
auf Zahlung einer Geldsumme, sondern nur auf Freistellung gerichtet ist,

ein stanspruch zu. Insowelt war der Klageantrag abzuweisen.
(D)

Die Kbstenentscheifdung beruht auf §§ 91, 92 11 ZPO, die Entscheidung
N tber die vorldufige Vollstreckbafkéit auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

. Dr. Wolf
~Vorsitzender

/ chter = Handelsrichter
‘am Landgericht '
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erlaf3t das Landgericht Munchen I, 4. Kammer fur Handelssachen,
durch Vorsitzenden Richter am Landgerlcht Dr. Wolf,
'Handelsrichter GeiRler und Handelsrichter Hauck aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 25.1-.2001 folgendes

Endurteil:

I. . Die Beklagten werden gesamtschuldnerlsch verurtellt far
die Klagerin an die s : R e R S
DM 1.633,80 zu zahlen.

Hinsichtlich des dariber hinaus geltend gemachten
Zinsanspruchs wird dle Klage abgew1esen

II. Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstrelts zu
tragen. :
IIT. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. _
Die Beklagten kénnen die Vollstreckung durch Sicherheits-
" leistung in Hdhe von DM 2.000,-- abwenden, wenn zuvor dle

Klagerln Slcherhelt in glelcher Hohe leistet.
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Tatbestand: :

Die Klagerin entwickelt und vermarktet Software, ;insblesondere grafische
Systo‘me. Bereits seit Mitte "der SOi'ger—Jahre v_ennérktet sie ,,Explorere-
Soft\;vare. Sie ist Inhaberin' der am 22709,1995 .angemeldeten und am
17..11.19'95 -eingetragenen : déutschen Marke ,,Explofef“ und einer

identischen Gemeinschaftsmarke.

" Die .Beklagtenvsind als - Gesellschafter der Firma Nett Work BGB-
'Gesellschaft- Inhaber der Internet-Domain ,,nett-work.de. Unter dieser

Domain bieten die Beklagten diverse Software zum D.ownload an.’

Am 19.;1>1 1999 befand sich auf der betreffenden Seite ein Angebot der
L FTP-Explorer®-Software (Bildschirmausdruc_k Anlage K 4). "

- Die Beklaoten Wurden von der Klagerm mit Schreiben vom 08.12. 1999
abgemahnt und | gaben am  14.12. 1999 ~die geforderte
‘Uﬁterlassungserkléirung ~ab. Die beigefiigte * Kostenrechnung ‘vom

08.12.2000 bezahlten sie nicht.

Die. Kléigérin tréigt vor,b die Abmahnung sei .bere‘chtigt gewesen. ,,FTP-
EXPLORER* sei rhit ,,Explorér‘; VerWechslungsfeihi da ,‘,FTP“ rein
beschrelbend sei und ,,Fﬂe Transfer Protocol“ bedeute Der Begnff
,,Explorer allein habe in diesem Zusammenhang keine eindeutige
Bedeutung und besitze damit Kennzelchnungskraft. Auberdem bestehe
) Wareﬁidentitéit. Die Beklagten Wiirden auch fir Links haften.
Die Beklacrtén schuldeten ihr Ersatz. der Abmahnkosten aus
Geschaftsﬁlhrung ohne Auftrag. Ein Gegenstandswert von DM 100.000.--

sei im vorliegenden Fall angemessen.
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- Aus- d1esem errechneten sich - d1e Abmahnkosten m1t einer 7,5/10-
Geschaftsgebuhr gem §§ 11,118 I 1 BRAGO mlt DM 1.593,80 zuzughch
Auslagenpauschale in Hohe von DM 40,00.

Die Klicerin beantragt daher:

Die Beklagten wérderi. gesamtschuldnerisch verurteilt, fur die

Kligerin an dle— DM 1.633,80 zuzuOhch

5 % Zinsen p.a. ab 29.11. 2000 zu zahlen.

Die Beklagten beantragen
Klageabweisung.

Die Bcklagten sind der An51cht das E1stellen und Anbletcn emer Lmk—
Sammlung auf ihren Websites stelle kem Handeln im geschafthchen ‘
| - Verkehr im Sinne des Markenrechts dar. Auch hitten die Beklagten denv
Absatz eigener Produkte durch das Angebot der Link—vSammlung nicht
feststellbar fordern konnen. - o '
Auch”sei am 19.11.1999 die Link- Sammlung tiber die normale Intern)et—_ |
Adresse der Beklagten ‘nicht mehr anwahlbar gewesen, so dass eine
© Storung nicht eingetreten sei. ":
" Die Beklagten bestreiten eine schutzrechtserhaltende Benutzung der Marke
EXplorer durch die Kldgerin.
SchlieBlich bestehe keine Verwechslungsgefahr der Begriff ,,Explorer sei
| rein beschreibend, Zelchen— und Produktahnhchkelt bestlinden nicht.
Auch nach dem TDG seien die Beklaoten nlcht Verantworthch als Anbieter
fir fremde Inhalte.
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Wegen des Parteivorbringens im iibrigen wird auf die gewechselten
Schriftsdtze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom

25.01.2001 Bezug genommen. ‘

EntscheidunﬁSgrﬁnde:

'Di_e Klage ist zuléissig und begrundet.

Der Klédgerin steht der geltend gemachte Freistellungsanspruch aus

Geschéftsfithrung ohne Auftrag gemdl §§ 683 I, 677, 670, 257 BGB zu.

ay

Die Klégerin hatte gegen die Beklagten einen Unterlassungsanspruch gem.

§ 14 II 2, V MarkenG wegen der zwischen den sich gegeniiberstehenden

Kennzeichnungen vorhandenen Verwechslungsgefahr:

-~ Der Bezeichnung ,,Explorer“ “kommt fiir die Waren, die im

Warenverzeichnis der Klager/narke, aufgefiihrt ;sind, Datenverarbeitungs-
gcréité und -‘Programme, keine eindeutige Bedeutung»iu,. Sie ist daher
nicht rein beschreibend, sondern besitzt Kennzeiéhnungskraft.

Die Beklagten benutzen die Bezéiclhnung'-"';;‘FTP—Explbrer“ ebenfalls fiir

Software und damit fiir identische Waren. -

Es liegt auch ein Handeln im geschéftlichen Verkéhr vor, da der Begriff
des geschiftlichen Verkehrs weit auszulegen ist. ‘Erfasst wird jede

selbstdndige, wirtschaftlichen Zwecken folgende Tatigkeit, in der eine

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

 Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informafionsrecht - http:/Mww jurpc.de

‘der Teilnahme am‘Efwerbsle_ben'folgende" Tatigkeit zum Ausdruck kommt. |

Darauf, dass unentgeltlich gehandelt wurde, kommt es nicht an.

‘Die streltcegenstandhche Zeichenverwen_dUﬁg st auch  eine
markenrechthch relevante kehnzeiéhenméﬁige Benutzun0 - Die
Bezelchnung wird nicht als Angabe tiber Merkmale oder E1Oenschaften
einer Software benutzt, sondern d1ent als Hmwels auf die betriebliche

Herkunft.

' Die‘ Beklagten haften fir das Link, da es sich insoweit um eigene Inhalte
gem. § 5 vas'. ‘1 TDG handelt. Wird auf einer Homepage der
- streitgegensténdliche Programmname im Quelltext eingebunden, handelt
" es sich nicht um fremde Inhalte. Insoweit ist zu différenzieren zwischen
den fremden Inhalten, auf die V.erwie‘sen wird, un'd.dem eigentlichen Link.
Das TDG gilt fir Inhalte nicht aber flir tltel— oder markenrechthche

Bezelchnungen

Die ‘Bezeichnunge"n’ »EXPLORER® und ,,FTP-EXPI.JORER_“’ s_ind n
erheblichem MaBe dhnlich, wobei der priagende Teil der von den Beklagten
benutzten Kennzeichnung ,;Ekplorer“ ist, da der Bestandteil ,,FTP* -
lediglich‘ fur | ,File Transfer Protocol“-steht und damit rein beschreibenden

Charakter hat.
(2)
Die Klagerin bgnutzt‘:ihre Marke ,,Explorer* auch rechtserhalten.
Die Klagerin hat auf das Bestreiten der Beklagten sc_hliiséig vorgetragen,

dass die Vorlauferfirma der Kléigerih erstmalig 1986 unter der kldgerischen

Bezeichnung eine Software auf den Markt gebracht hat.
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Ab 1991 Wurde Linter ~ der Bezeichnung Explorer . II ein
| Dokumentenarch1v1erungssystem auf den ‘Markt gebracht welches n
unterschledhchsten Bereichen Anwendung findet. ‘
Im aktiven Vertrieb befinden 51ch heute noch die Wmdows Anwendungen
Explorer und Explorer II Hlermlt erwu'tschaftete die Klagerm im Jahr
1999 einen Gesamtumsatz von 5,1 Mio. DM. |

3)

Auch ist § 23 Nr. 2 MarkenG nicht einschié{gig;' Qiése Vorschrift gestattet
den beschreibenden Geb}rau"ch, der nicht identisch mit einer Benutzung der
Marke ist. Das Freihaltebediirfnis der Allgerﬁeinhéit, dem § 23 Nr. 2
MarkenG Rechnung tragen ‘soll, umfasst ‘nur den Gebrauch ciner
Bezeichnung in  ihrer Eig_e’n'sch_aift_ als - Beéchaffenheits- oder )
Bestimmungsangabe oder zu ahdéren, éihnlicheﬁ'Warénbeschreib‘e‘ndenv‘
~Zwecken, nichf: auch den Gebrauch zu  Zwecken des Betrieblicheﬁ
Herkunftshinweises. Auf das Freihaltebedtirfnis kann sich nicht berufen,

wer seinerseits den freizuhaltenden Begriff zeichenmiflig gebraucht.

).

Die Kldgerin war berechtigt, ‘di:e Bekiagten‘ abzumahnen. Eine
Obliegenheit, den Verletzter erst durch ein Schreiben, das noch keine
formliche Abmahnung darstellt, auf seinen  VerstoB ‘aufmerksam zu

| machen, besteht im gewerblichen Rechtsschutz nicht.
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Dass ein begriindete Abbmahnung gegeniiber dem Abgemahnten eine
Geschiftsfiihrung  ohne  Aufirag .dar_stell,_t,' SO dass die hierfur
aufgewendeten Kosten nach §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB zu erstatten sind,

ist in standiger Rechtsprechung anerkannt.

(6)

‘Der Anspruch ist auch der Hohe nach gerechtfertigt.

Ein Streitwert von DM 100.000.-- ist bei Markenverletzungs-
angelegenheiten bei blei/ner benutzten Marke an der unferen Grénze
angesmdelt Eine Geschaftsgebuhr in Hohe der Mlttelcrebuhr von 7,5/10 ist

| als ancemessen anerkannt . _ 7

Da die Kldgerin die geltend gemachten Anwaltskosten noch nicht bezahlt
hat, kann sie gem.. § 25:7 BGB Freistell_;ing von dieser Forderung
verlangen. Nicht jedoch steht der‘Kl‘a.gerin Bei einefn Anspruéh der nicht |
auf Zahlung einer Geldsumme, sondern nur auf Freistellung gerichtet ist,

ein stanspruch zu. Insowelt war der Klageantrag abzuweisen.
(D)

Die Kbstenentscheifdung beruht auf §§ 91, 92 11 ZPO, die Entscheidung
N tber die vorldufige Vollstreckbafkéit auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

. Dr. Wolf
~Vorsitzender

/ chter = Handelsrichter
‘am Landgericht '
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Landgericht Miinchen I

'Lenbachplatz 7 80316 Munchen

Az: 4HK O 21648/00

Vegkﬁndet m 25.1.2001
0 \'O']&

Wowds,

Urkundgbeamtin d\/

Gesébﬁftsstelle
IM NAMEN DES VOLKES!

URTEIL

In dem Rechtsstreit -

- Kla&gerin -

Prozeﬁbevollméchtigte:

gegen

- Beklagter -

2)

= Beklagter -

ProzefRbevollmdchtigte:

wegen Forderung
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- Seite 2 -

erlaf3t das Landgericht Munchen I, 4. Kammer fur Handelssachen,
durch Vorsitzenden Richter am Landgerlcht Dr. Wolf,
'Handelsrichter GeiRler und Handelsrichter Hauck aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 25.1-.2001 folgendes

Endurteil:

I. . Die Beklagten werden gesamtschuldnerlsch verurtellt far
die Klagerin an die s : R e R S
DM 1.633,80 zu zahlen.

Hinsichtlich des dariber hinaus geltend gemachten
Zinsanspruchs wird dle Klage abgew1esen

II. Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstrelts zu
tragen. :
IIT. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. _
Die Beklagten kénnen die Vollstreckung durch Sicherheits-
" leistung in Hdhe von DM 2.000,-- abwenden, wenn zuvor dle

Klagerln Slcherhelt in glelcher Hohe leistet.
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Tatbestand: :

Die Klagerin entwickelt und vermarktet Software, ;insblesondere grafische
Systo‘me. Bereits seit Mitte "der SOi'ger—Jahre v_ennérktet sie ,,Explorere-
Soft\;vare. Sie ist Inhaberin' der am 22709,1995 .angemeldeten und am
17..11.19'95 -eingetragenen : déutschen Marke ,,Explofef“ und einer

identischen Gemeinschaftsmarke.

" Die .Beklagtenvsind als - Gesellschafter der Firma Nett Work BGB-
'Gesellschaft- Inhaber der Internet-Domain ,,nett-work.de. Unter dieser

Domain bieten die Beklagten diverse Software zum D.ownload an.’

Am 19.;1>1 1999 befand sich auf der betreffenden Seite ein Angebot der
L FTP-Explorer®-Software (Bildschirmausdruc_k Anlage K 4). "

- Die Beklaoten Wurden von der Klagerm mit Schreiben vom 08.12. 1999
abgemahnt und | gaben am  14.12. 1999 ~die geforderte
‘Uﬁterlassungserkléirung ~ab. Die beigefiigte * Kostenrechnung ‘vom

08.12.2000 bezahlten sie nicht.

Die. Kléigérin tréigt vor,b die Abmahnung sei .bere‘chtigt gewesen. ,,FTP-
EXPLORER* sei rhit ,,Explorér‘; VerWechslungsfeihi da ,‘,FTP“ rein
beschrelbend sei und ,,Fﬂe Transfer Protocol“ bedeute Der Begnff
,,Explorer allein habe in diesem Zusammenhang keine eindeutige
Bedeutung und besitze damit Kennzelchnungskraft. Auberdem bestehe
) Wareﬁidentitéit. Die Beklagten Wiirden auch fir Links haften.
Die Beklacrtén schuldeten ihr Ersatz. der Abmahnkosten aus
Geschaftsﬁlhrung ohne Auftrag. Ein Gegenstandswert von DM 100.000.--

sei im vorliegenden Fall angemessen.
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- Aus- d1esem errechneten sich - d1e Abmahnkosten m1t einer 7,5/10-
Geschaftsgebuhr gem §§ 11,118 I 1 BRAGO mlt DM 1.593,80 zuzughch
Auslagenpauschale in Hohe von DM 40,00.

Die Klicerin beantragt daher:

Die Beklagten wérderi. gesamtschuldnerisch verurteilt, fur die

Kligerin an dle— DM 1.633,80 zuzuOhch

5 % Zinsen p.a. ab 29.11. 2000 zu zahlen.

Die Beklagten beantragen
Klageabweisung.

Die Bcklagten sind der An51cht das E1stellen und Anbletcn emer Lmk—
Sammlung auf ihren Websites stelle kem Handeln im geschafthchen ‘
| - Verkehr im Sinne des Markenrechts dar. Auch hitten die Beklagten denv
Absatz eigener Produkte durch das Angebot der Link—vSammlung nicht
feststellbar fordern konnen. - o '
Auch”sei am 19.11.1999 die Link- Sammlung tiber die normale Intern)et—_ |
Adresse der Beklagten ‘nicht mehr anwahlbar gewesen, so dass eine
© Storung nicht eingetreten sei. ":
" Die Beklagten bestreiten eine schutzrechtserhaltende Benutzung der Marke
EXplorer durch die Kldgerin.
SchlieBlich bestehe keine Verwechslungsgefahr der Begriff ,,Explorer sei
| rein beschreibend, Zelchen— und Produktahnhchkelt bestlinden nicht.
Auch nach dem TDG seien die Beklaoten nlcht Verantworthch als Anbieter
fir fremde Inhalte.
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Wegen des Parteivorbringens im iibrigen wird auf die gewechselten
Schriftsdtze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom

25.01.2001 Bezug genommen. ‘

EntscheidunﬁSgrﬁnde:

'Di_e Klage ist zuléissig und begrundet.

Der Klédgerin steht der geltend gemachte Freistellungsanspruch aus

Geschéftsfithrung ohne Auftrag gemdl §§ 683 I, 677, 670, 257 BGB zu.

ay

Die Klégerin hatte gegen die Beklagten einen Unterlassungsanspruch gem.

§ 14 II 2, V MarkenG wegen der zwischen den sich gegeniiberstehenden

Kennzeichnungen vorhandenen Verwechslungsgefahr:

-~ Der Bezeichnung ,,Explorer“ “kommt fiir die Waren, die im

Warenverzeichnis der Klager/narke, aufgefiihrt ;sind, Datenverarbeitungs-
gcréité und -‘Programme, keine eindeutige Bedeutung»iu,. Sie ist daher
nicht rein beschreibend, sondern besitzt Kennzeiéhnungskraft.

Die Beklagten benutzen die Bezéiclhnung'-"';;‘FTP—Explbrer“ ebenfalls fiir

Software und damit fiir identische Waren. -

Es liegt auch ein Handeln im geschéftlichen Verkéhr vor, da der Begriff
des geschiftlichen Verkehrs weit auszulegen ist. ‘Erfasst wird jede

selbstdndige, wirtschaftlichen Zwecken folgende Tatigkeit, in der eine
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‘der Teilnahme am‘Efwerbsle_ben'folgende" Tatigkeit zum Ausdruck kommt. |

Darauf, dass unentgeltlich gehandelt wurde, kommt es nicht an.

‘Die streltcegenstandhche Zeichenverwen_dUﬁg st auch  eine
markenrechthch relevante kehnzeiéhenméﬁige Benutzun0 - Die
Bezelchnung wird nicht als Angabe tiber Merkmale oder E1Oenschaften
einer Software benutzt, sondern d1ent als Hmwels auf die betriebliche

Herkunft.

' Die‘ Beklagten haften fir das Link, da es sich insoweit um eigene Inhalte
gem. § 5 vas'. ‘1 TDG handelt. Wird auf einer Homepage der
- streitgegensténdliche Programmname im Quelltext eingebunden, handelt
" es sich nicht um fremde Inhalte. Insoweit ist zu différenzieren zwischen
den fremden Inhalten, auf die V.erwie‘sen wird, un'd.dem eigentlichen Link.
Das TDG gilt fir Inhalte nicht aber flir tltel— oder markenrechthche

Bezelchnungen

Die ‘Bezeichnunge"n’ »EXPLORER® und ,,FTP-EXPI.JORER_“’ s_ind n
erheblichem MaBe dhnlich, wobei der priagende Teil der von den Beklagten
benutzten Kennzeichnung ,;Ekplorer“ ist, da der Bestandteil ,,FTP* -
lediglich‘ fur | ,File Transfer Protocol“-steht und damit rein beschreibenden

Charakter hat.
(2)
Die Klagerin bgnutzt‘:ihre Marke ,,Explorer* auch rechtserhalten.
Die Klagerin hat auf das Bestreiten der Beklagten sc_hliiséig vorgetragen,

dass die Vorlauferfirma der Kléigerih erstmalig 1986 unter der kldgerischen

Bezeichnung eine Software auf den Markt gebracht hat.
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Ab 1991 Wurde Linter ~ der Bezeichnung Explorer . II ein
| Dokumentenarch1v1erungssystem auf den ‘Markt gebracht welches n
unterschledhchsten Bereichen Anwendung findet. ‘
Im aktiven Vertrieb befinden 51ch heute noch die Wmdows Anwendungen
Explorer und Explorer II Hlermlt erwu'tschaftete die Klagerm im Jahr
1999 einen Gesamtumsatz von 5,1 Mio. DM. |

3)

Auch ist § 23 Nr. 2 MarkenG nicht einschié{gig;' Qiése Vorschrift gestattet
den beschreibenden Geb}rau"ch, der nicht identisch mit einer Benutzung der
Marke ist. Das Freihaltebediirfnis der Allgerﬁeinhéit, dem § 23 Nr. 2
MarkenG Rechnung tragen ‘soll, umfasst ‘nur den Gebrauch ciner
Bezeichnung in  ihrer Eig_e’n'sch_aift_ als - Beéchaffenheits- oder )
Bestimmungsangabe oder zu ahdéren, éihnlicheﬁ'Warénbeschreib‘e‘ndenv‘
~Zwecken, nichf: auch den Gebrauch zu  Zwecken des Betrieblicheﬁ
Herkunftshinweises. Auf das Freihaltebedtirfnis kann sich nicht berufen,

wer seinerseits den freizuhaltenden Begriff zeichenmiflig gebraucht.

).

Die Kldgerin war berechtigt, ‘di:e Bekiagten‘ abzumahnen. Eine
Obliegenheit, den Verletzter erst durch ein Schreiben, das noch keine
formliche Abmahnung darstellt, auf seinen  VerstoB ‘aufmerksam zu

| machen, besteht im gewerblichen Rechtsschutz nicht.
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Dass ein begriindete Abbmahnung gegeniiber dem Abgemahnten eine
Geschiftsfiihrung  ohne  Aufirag .dar_stell,_t,' SO dass die hierfur
aufgewendeten Kosten nach §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB zu erstatten sind,

ist in standiger Rechtsprechung anerkannt.

(6)

‘Der Anspruch ist auch der Hohe nach gerechtfertigt.

Ein Streitwert von DM 100.000.-- ist bei Markenverletzungs-
angelegenheiten bei blei/ner benutzten Marke an der unferen Grénze
angesmdelt Eine Geschaftsgebuhr in Hohe der Mlttelcrebuhr von 7,5/10 ist

| als ancemessen anerkannt . _ 7

Da die Kldgerin die geltend gemachten Anwaltskosten noch nicht bezahlt
hat, kann sie gem.. § 25:7 BGB Freistell_;ing von dieser Forderung
verlangen. Nicht jedoch steht der‘Kl‘a.gerin Bei einefn Anspruéh der nicht |
auf Zahlung einer Geldsumme, sondern nur auf Freistellung gerichtet ist,

ein stanspruch zu. Insowelt war der Klageantrag abzuweisen.
(D)

Die Kbstenentscheifdung beruht auf §§ 91, 92 11 ZPO, die Entscheidung
N tber die vorldufige Vollstreckbafkéit auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

. Dr. Wolf
~Vorsitzender

/ chter = Handelsrichter
‘am Landgericht '
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Landgericht Miinchen I

'Lenbachplatz 7 80316 Munchen

Az: 4HK O 21648/00

Vegkﬁndet m 25.1.2001
0 \'O']&

Wowds,

Urkundgbeamtin d\/

Gesébﬁftsstelle
IM NAMEN DES VOLKES!

URTEIL

In dem Rechtsstreit -

- Kla&gerin -

Prozeﬁbevollméchtigte:

gegen

- Beklagter -

2)

= Beklagter -

ProzefRbevollmdchtigte:

wegen Forderung
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erlaf3t das Landgericht Munchen I, 4. Kammer fur Handelssachen,
durch Vorsitzenden Richter am Landgerlcht Dr. Wolf,
'Handelsrichter GeiRler und Handelsrichter Hauck aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 25.1-.2001 folgendes

Endurteil:

I. . Die Beklagten werden gesamtschuldnerlsch verurtellt far
die Klagerin an die s : R e R S
DM 1.633,80 zu zahlen.

Hinsichtlich des dariber hinaus geltend gemachten
Zinsanspruchs wird dle Klage abgew1esen

II. Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstrelts zu
tragen. :
IIT. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. _
Die Beklagten kénnen die Vollstreckung durch Sicherheits-
" leistung in Hdhe von DM 2.000,-- abwenden, wenn zuvor dle

Klagerln Slcherhelt in glelcher Hohe leistet.
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Tatbestand: :

Die Klagerin entwickelt und vermarktet Software, ;insblesondere grafische
Systo‘me. Bereits seit Mitte "der SOi'ger—Jahre v_ennérktet sie ,,Explorere-
Soft\;vare. Sie ist Inhaberin' der am 22709,1995 .angemeldeten und am
17..11.19'95 -eingetragenen : déutschen Marke ,,Explofef“ und einer

identischen Gemeinschaftsmarke.

" Die .Beklagtenvsind als - Gesellschafter der Firma Nett Work BGB-
'Gesellschaft- Inhaber der Internet-Domain ,,nett-work.de. Unter dieser

Domain bieten die Beklagten diverse Software zum D.ownload an.’

Am 19.;1>1 1999 befand sich auf der betreffenden Seite ein Angebot der
L FTP-Explorer®-Software (Bildschirmausdruc_k Anlage K 4). "

- Die Beklaoten Wurden von der Klagerm mit Schreiben vom 08.12. 1999
abgemahnt und | gaben am  14.12. 1999 ~die geforderte
‘Uﬁterlassungserkléirung ~ab. Die beigefiigte * Kostenrechnung ‘vom

08.12.2000 bezahlten sie nicht.

Die. Kléigérin tréigt vor,b die Abmahnung sei .bere‘chtigt gewesen. ,,FTP-
EXPLORER* sei rhit ,,Explorér‘; VerWechslungsfeihi da ,‘,FTP“ rein
beschrelbend sei und ,,Fﬂe Transfer Protocol“ bedeute Der Begnff
,,Explorer allein habe in diesem Zusammenhang keine eindeutige
Bedeutung und besitze damit Kennzelchnungskraft. Auberdem bestehe
) Wareﬁidentitéit. Die Beklagten Wiirden auch fir Links haften.
Die Beklacrtén schuldeten ihr Ersatz. der Abmahnkosten aus
Geschaftsﬁlhrung ohne Auftrag. Ein Gegenstandswert von DM 100.000.--

sei im vorliegenden Fall angemessen.
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- Aus- d1esem errechneten sich - d1e Abmahnkosten m1t einer 7,5/10-
Geschaftsgebuhr gem §§ 11,118 I 1 BRAGO mlt DM 1.593,80 zuzughch
Auslagenpauschale in Hohe von DM 40,00.

Die Klicerin beantragt daher:

Die Beklagten wérderi. gesamtschuldnerisch verurteilt, fur die

Kligerin an dle— DM 1.633,80 zuzuOhch

5 % Zinsen p.a. ab 29.11. 2000 zu zahlen.

Die Beklagten beantragen
Klageabweisung.

Die Bcklagten sind der An51cht das E1stellen und Anbletcn emer Lmk—
Sammlung auf ihren Websites stelle kem Handeln im geschafthchen ‘
| - Verkehr im Sinne des Markenrechts dar. Auch hitten die Beklagten denv
Absatz eigener Produkte durch das Angebot der Link—vSammlung nicht
feststellbar fordern konnen. - o '
Auch”sei am 19.11.1999 die Link- Sammlung tiber die normale Intern)et—_ |
Adresse der Beklagten ‘nicht mehr anwahlbar gewesen, so dass eine
© Storung nicht eingetreten sei. ":
" Die Beklagten bestreiten eine schutzrechtserhaltende Benutzung der Marke
EXplorer durch die Kldgerin.
SchlieBlich bestehe keine Verwechslungsgefahr der Begriff ,,Explorer sei
| rein beschreibend, Zelchen— und Produktahnhchkelt bestlinden nicht.
Auch nach dem TDG seien die Beklaoten nlcht Verantworthch als Anbieter
fir fremde Inhalte.
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Wegen des Parteivorbringens im iibrigen wird auf die gewechselten
Schriftsdtze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom

25.01.2001 Bezug genommen. ‘

EntscheidunﬁSgrﬁnde:

'Di_e Klage ist zuléissig und begrundet.

Der Klédgerin steht der geltend gemachte Freistellungsanspruch aus

Geschéftsfithrung ohne Auftrag gemdl §§ 683 I, 677, 670, 257 BGB zu.

ay

Die Klégerin hatte gegen die Beklagten einen Unterlassungsanspruch gem.

§ 14 II 2, V MarkenG wegen der zwischen den sich gegeniiberstehenden

Kennzeichnungen vorhandenen Verwechslungsgefahr:

-~ Der Bezeichnung ,,Explorer“ “kommt fiir die Waren, die im

Warenverzeichnis der Klager/narke, aufgefiihrt ;sind, Datenverarbeitungs-
gcréité und -‘Programme, keine eindeutige Bedeutung»iu,. Sie ist daher
nicht rein beschreibend, sondern besitzt Kennzeiéhnungskraft.

Die Beklagten benutzen die Bezéiclhnung'-"';;‘FTP—Explbrer“ ebenfalls fiir

Software und damit fiir identische Waren. -

Es liegt auch ein Handeln im geschéftlichen Verkéhr vor, da der Begriff
des geschiftlichen Verkehrs weit auszulegen ist. ‘Erfasst wird jede

selbstdndige, wirtschaftlichen Zwecken folgende Tatigkeit, in der eine
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‘der Teilnahme am‘Efwerbsle_ben'folgende" Tatigkeit zum Ausdruck kommt. |

Darauf, dass unentgeltlich gehandelt wurde, kommt es nicht an.

‘Die streltcegenstandhche Zeichenverwen_dUﬁg st auch  eine
markenrechthch relevante kehnzeiéhenméﬁige Benutzun0 - Die
Bezelchnung wird nicht als Angabe tiber Merkmale oder E1Oenschaften
einer Software benutzt, sondern d1ent als Hmwels auf die betriebliche

Herkunft.

' Die‘ Beklagten haften fir das Link, da es sich insoweit um eigene Inhalte
gem. § 5 vas'. ‘1 TDG handelt. Wird auf einer Homepage der
- streitgegensténdliche Programmname im Quelltext eingebunden, handelt
" es sich nicht um fremde Inhalte. Insoweit ist zu différenzieren zwischen
den fremden Inhalten, auf die V.erwie‘sen wird, un'd.dem eigentlichen Link.
Das TDG gilt fir Inhalte nicht aber flir tltel— oder markenrechthche

Bezelchnungen

Die ‘Bezeichnunge"n’ »EXPLORER® und ,,FTP-EXPI.JORER_“’ s_ind n
erheblichem MaBe dhnlich, wobei der priagende Teil der von den Beklagten
benutzten Kennzeichnung ,;Ekplorer“ ist, da der Bestandteil ,,FTP* -
lediglich‘ fur | ,File Transfer Protocol“-steht und damit rein beschreibenden

Charakter hat.
(2)
Die Klagerin bgnutzt‘:ihre Marke ,,Explorer* auch rechtserhalten.
Die Klagerin hat auf das Bestreiten der Beklagten sc_hliiséig vorgetragen,

dass die Vorlauferfirma der Kléigerih erstmalig 1986 unter der kldgerischen

Bezeichnung eine Software auf den Markt gebracht hat.
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Ab 1991 Wurde Linter ~ der Bezeichnung Explorer . II ein
| Dokumentenarch1v1erungssystem auf den ‘Markt gebracht welches n
unterschledhchsten Bereichen Anwendung findet. ‘
Im aktiven Vertrieb befinden 51ch heute noch die Wmdows Anwendungen
Explorer und Explorer II Hlermlt erwu'tschaftete die Klagerm im Jahr
1999 einen Gesamtumsatz von 5,1 Mio. DM. |

3)

Auch ist § 23 Nr. 2 MarkenG nicht einschié{gig;' Qiése Vorschrift gestattet
den beschreibenden Geb}rau"ch, der nicht identisch mit einer Benutzung der
Marke ist. Das Freihaltebediirfnis der Allgerﬁeinhéit, dem § 23 Nr. 2
MarkenG Rechnung tragen ‘soll, umfasst ‘nur den Gebrauch ciner
Bezeichnung in  ihrer Eig_e’n'sch_aift_ als - Beéchaffenheits- oder )
Bestimmungsangabe oder zu ahdéren, éihnlicheﬁ'Warénbeschreib‘e‘ndenv‘
~Zwecken, nichf: auch den Gebrauch zu  Zwecken des Betrieblicheﬁ
Herkunftshinweises. Auf das Freihaltebedtirfnis kann sich nicht berufen,

wer seinerseits den freizuhaltenden Begriff zeichenmiflig gebraucht.

).

Die Kldgerin war berechtigt, ‘di:e Bekiagten‘ abzumahnen. Eine
Obliegenheit, den Verletzter erst durch ein Schreiben, das noch keine
formliche Abmahnung darstellt, auf seinen  VerstoB ‘aufmerksam zu

| machen, besteht im gewerblichen Rechtsschutz nicht.
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Dass ein begriindete Abbmahnung gegeniiber dem Abgemahnten eine
Geschiftsfiihrung  ohne  Aufirag .dar_stell,_t,' SO dass die hierfur
aufgewendeten Kosten nach §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB zu erstatten sind,

ist in standiger Rechtsprechung anerkannt.

(6)

‘Der Anspruch ist auch der Hohe nach gerechtfertigt.

Ein Streitwert von DM 100.000.-- ist bei Markenverletzungs-
angelegenheiten bei blei/ner benutzten Marke an der unferen Grénze
angesmdelt Eine Geschaftsgebuhr in Hohe der Mlttelcrebuhr von 7,5/10 ist

| als ancemessen anerkannt . _ 7

Da die Kldgerin die geltend gemachten Anwaltskosten noch nicht bezahlt
hat, kann sie gem.. § 25:7 BGB Freistell_;ing von dieser Forderung
verlangen. Nicht jedoch steht der‘Kl‘a.gerin Bei einefn Anspruéh der nicht |
auf Zahlung einer Geldsumme, sondern nur auf Freistellung gerichtet ist,

ein stanspruch zu. Insowelt war der Klageantrag abzuweisen.
(D)

Die Kbstenentscheifdung beruht auf §§ 91, 92 11 ZPO, die Entscheidung
N tber die vorldufige Vollstreckbafkéit auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

. Dr. Wolf
~Vorsitzender

/ chter = Handelsrichter
‘am Landgericht '
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